
73
MBliV. 1943 Nr. 3
74
hoben wird, ist nicht zu beachten. Es ist für die Zeit
Fassung gelten rückwirkend für die Grundsteuer, die
ab 1. 1. 1943 als Hauszinssteuer der Betrag zu be-
für die Zeit ab 1. 4. 1942 erhoben wird.
rücksichtigen, der für 1942 zu zahlen war.° Ist die
Hauszinssteuer in den Jahren 1932 bis 1934 ganz
1. In Ziff. 13 Abs. 2 erhält der Buchst. e die fol-
oder teilweise abgelöst worden, so ist der Betrag zu
gende Fassung:
berücksichtigen, der für 1939 zu zahlen gewesen
nc) Leerstehende Grundstücksteile (Sp. 1) sind für
wäre, wenn nicht abgelöst worden wäre."
das laufende Rechnungsjahr nur dann mit Null anzu-
setzen (Sp. 4),
1. wenn sich der Vermieter in der erforderlichen Weise
um die Vermietung der Räume ernstlich bemüht und
keine unangemessenen Mieten oder Zusatzleistungen
fordert,
2. wenn bei Großwohnungen und gewerblichen Räumen
ein Umbau der leerstehenden Räume zu Kleinwoh-
nungen aus zwingenden Gründen nicht möglich oder
dem Vermieter nicht zuzumuten ist.
Ist eine der Voraussetzungen nicht erfüllt, so sind die
leerstehenden Grundstücksteile mit der üblichen Miete
(Buchst. a) anzusetzen."
2. In Ziff. 16 erhält Abs. 4 die folgende Fassung:
„() Bei Inanspruchnahme ganzer Beherbergungsbe-
triebe oder ganzer Privatkrankenanstalten ist Abs. 3 gemäß
zu verfahren, wenn der Betrieb (die Anstalt) zur Einrichtung
eines Reservelazaretts in Anspruch genommen wird.
und 3 zu entscheiden. Diese Weisungen haben unter den
haben die Gemeinden nach den Weisungen der Abs.
Kriegsverhältnissen erhöhte Bedeutung (Hinweis auf
Vergnügungssteuer
Abs. 3 der Einführung)."
RdErl. d.RMdI. zgl. i. N. d. RFM. v. 13. 1. 1943
(2) Die Änderungen (Abs. 1) gelten
a) zu Ziff. 1 bis 4 und Ziff. 6: für die Zeit ab
— V St 515/42 (D)-5650 u. LG 4244 A-48 I A
1. 1. 1943,
(1) Nach dem RdErl. v. 25. 8. 1942 (MBliV. S. 1729)
b) zu Ziff. 5: rückwirkend für die Zeit ab 1. 4. 1942,
ist bei der Ermittlung der ermäßigten Steuersätze für
c) zu Ziff. 7: für die Zeit ab 1. 4. 1943.
die Vorführung von Bildstreifen gemäß Art. II § 9
Abs. 2 VStB.1) die Länge der Wochenschauen höch-
An die Gemeindeaufsichtsbehörden, Gemeinden, Ge-
meindeverbände im Altreich, im Gebiet der bisherigen
stens mit 400 m anzusetzen. Wir weisen darauf hin,
Freien Stadt Danzig, im Memelland und in den Gebieten
daß die Länge der Wochenschauen sowohl bei der
Eupen, Malmedy und Moresnet.
 - MBliV. 1943 S. 71.
Gesamtlänge aller vorgeführten als auch bei der Länge
der anerkannten Bildstreifen mit höchstens 400 m an-
zusetzen ist.
*) Betrifft das Altreich, das Gebiet der bisherigen
Freien Stadt Danzig, das Memelland und die Gebiete
(2) Bei den sogenannten Wochenschautheatern, die
Eupen, Malmedy und Moresnet.
außer der Wochenschau nur noch kurze Beifilme
bringen, die das jeweilige Programm auf die Dauer
einer Stunde ergänzen, würde die Anwendung des
RdErl. v. 25. 8. 1942 zu Härten führen. Wir ersuchen
daher, bei der Festsetzung der Vergnügungssteuer für
sogenannte Wochenschautheater die Wochenschauen
Grundsteuer-Billigkeitsrichtlinien)
sowohl bei der Gesamtlänge aller vorgeführten als
RdEri. d. RFM. u. d. RMdI. v. 28. 12. 1942
auch bei der Länge der anerkannten Bildstreifen mit
ihrer vollen Länge anzusetzen.
— L 1200 0stm-264 III
u. V St 647 IV/42 (C)-Z605 0stm
An die Gemeindeaufsichtsbehörden, Landkreise und
Gemeinden.
- MBliV. S. 74.
Die Richtlinien für Billigkeitsmaßnahmen auf
dem Gebiet der Grundsteuer“ v. 27. 3. 1941 (MBliV.
1) Vgl. RGBl. 1933 I S. 351; 1934 I S. 85; 1939 I S. 2054.
S. 727; RStBl. S. 257) werden durch die folgenden
Anordnungen geändert. Die Weisungen in der neuen
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werden. Voraussetzung ist dabei, daß sie zu dem
dung nach der BesGr. A Sa. Das BDA. in der
Zeitpunkt, zu dem die rückwirkende Einweisung er-
BesGr. A Sa ist nach § 7 Abs. 1 des Besoldungsges.
folgt, alle übrigen Voraussetzungen zur Beförderung
in Verbindung mit dem RdErl. v. 2. 6. 1942 (MBliV.
erfüllt hatten.
S. 1210) festzusetzen.
S. (1) Um jedoch zu gewährleisten, daß auch wäh-
An alle Pol.-Behörden (außer Kripo. und Gestapo.).
rend des Krieges die Aus- und Fortbildung der Unter-
An den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, den
führer der Ordnungspol. in der deutschen Sprache den
Generalgouverneur in Krakau, die Reichskommissare für
Notwendigkeiten des Dienstes entspricht, bleiben die
die besetzten Gebiete, den Höheren #- und Pol.-Führer
in dem RdErl. v. 12. 5. 1942 (MBliV. S. 1016) ge-
Ost in Krakau, die Höheren 4- und Pol.-Führer in Prag,
Oslo und Den Haag, den Befehlshaber der Ordnungspol.
gebenen Anordnungen über den Deutschunterricht bei
im Generalgouvernement, die Befehlshaber der Ordnungs-
der Ordnungspol. während des Krieges insofern be-
pol. in Prag, Oslo und Den Haag, den Kommandeur der
stehen, als der unter C genannte Hauptunterricht
Dienststelle der Feldpost-Nr. 15509, die Dienststellen der
weiterhin im Rahmen der dienstlichen Möglichkeit
Feldpost-Nrn. 35360 und 42021, die Kommandeure der
durchzuführen ist. Auf Abschn. C Ziff. 7 Abs. 2 wird
Feuerschutzpol.-Regimenter, die Pionier-Ersatzkompanie der
besonders verwiesen.
4-Pol.-Division in Dresden über die Inspektion der #-Ver-
(2) Die Bestimmungen sind jedoch, wie folgt, zu
fügungstruppe (E) in Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 188,
berichtigen:
durch Abdruck.
— MBIV. S. 81.
Die Ziff. 9 bis 11 sind zu streichen.
Als neue Ziff. 9 ist zu setzen:
„9. Die erfolgreich abgelegte Zwischenprüfung in
Abfindung von Angehörigen der Partei, ihrer
Deutsch (bzw. die bereits abgelegte Abschlußprüfung in
Gliederungen und angeschlossenen Verbände und
Deutsch nach dem oben angeführten Erl. v. 24. 5. 1938) ist
von Mitgliedern ähnlicher Hilfsorganisationen
eine der Voraussetzungen für die Beförderung zum Haupt-
(Rotes Kreuz usw.) bei Heranziehung durch die Pol.
wachtm. und Meister und die Anstellung auf Lebenszeit."
RdErl. d. RFfuChdDtPol. im RMdI. v. 15. 1. 1943
Als neue Ziff. 10 ist zu setzen:
_
O-VuR Geb 4309/S IV u. S II C 1 Nr. 3162/42-292
„10. Wachtm., die aus den in Ziff. 7 angeführten
A. Der RdErl. v. 6. 7. 1942 (MBliV. S. 1440) ist
Gründen sich selbst fortgebildet haben, ist Gelegenheit zu
geben, an einer Zwischenprüfung gemäß Anlage teilzu-
wie folgt zu ergänzen:
nehmen.“
1. In der Überschrift ist zu der Tgb.-Nr. „O-VuR
Ziff. 13 ist abzuändern in Ziff. 11.
Geb 4309/S“ Minzuzusetzen: ,u. S II C 1 Nr. 3162/42-
292".
9. Hiermit finden alle zu dem RdErl. v. 16. 6. 1942
(MBliV. S. 1318) vorgelegten Anträge ihre Erledigung.
2. Abs. 1 ist zu streichen und dafür zu setzen:
- MBHV. S. 79.
„(1) Der RdErl. v. 8. 8. 1940 (MBliV. S. 1617) über
An alle Pol.-Behörden.
Unterstützung der Ordnungspol. durch Gliederungen der
NSDAP. bei besonderen Anlässen wird hiermit außer Kraft
gesetzt."
Bevorzugte Beförderung von schwer verwundeten
3. In Abs. 3 treten als neue Buchst. hinzu:
Pol.-Beamten
„g) Die Heranziehung von Angehörigen der Partei, ihrer
Gliederungen usw. im Bereich der Sicherheits-
RdErl. d. RFuChdDtPol. im RMdI. v. 13. 1. 1943
pol. bedarf der Genehmigung durch das Reichssicher-
O-VuR PBG 4335/41 VI
heitshauptamt. In dringenden Fällen ist sie nachträg-
Mit RdErl. v. 18. 12. 1941 (MBliV. S. 2263) habe
lich einzuholen.
h) Für die Abfindung gelten Abs. 19 bis 27a des Erl. v.
ich Richtlinien über bevorzugte Beförderungen von
16. 10. 1940 in der ab 1. 4. 1942 geltenden Fass. (Be-
schwer verwundeten Pol.-Beamten veröffentlicht. Zur
fehlsbl. d. Chefs d. Sicherheitspol. u. d. SD. S. 187) und
Klarstellung von Zweifeln und in Ergänzung der Vor-
die dazu ergangenen Ergänzungen. Der Abs. 25 (Sozial-
schriften bestimme ich:
vorsicherung) gilt mit der Maßgabe, daß den An-
1. Der RdErl. v. 18. 12. 1941 (MBliV, S. 2263)
gehörigen der Partei usw. freie Heilfürsorge gewährt
gilt auch für Pol.-Beamte, deren Verwundung (Ver-
wird.
i) Die im Bereich der Sicherheitspol. entstehenden Kosten
letzung) der durch Abschn. II Ziff. 1 des Erl. des
für Vergütungen usw. sind bei Kap. V 14a Tit. 10, die
OK W. über Änderungen auf dem Gebiet der Be-
Kosten der freien Heilfürsorge bei Kap. V 14a Tit. 37
schädigtenfürsorge usw. v. 26. 9. 1942 (Fürs.- u. Vers.-
zu verbuchen."
Best. S. 159) neu eingeführten Versehrtenstufe IV
4. In der Anschrift ist die Einschränkung „(außer
entspricht.
Sicherheitspol.)" zu streichen.
2. Die bevorzugte Beförderung kann auch dann
erfolgen, wenn ein den Versehrtenstufen III und IV
B. Durch vorstehende Ergänzungen wird der
7. 1942. (MBHiV
S 1440) nunmehr auch
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Einstellung von Militäranwärtern und Anwärtern
des Reichsarbeitsdienstes in (die Sehutzpol. des
ausschließlich zum Abschluß der Berufsgrund-
Reichs und der Gemeinden sowie in die Gend.
ausbildung erforderlich ist (Urlaubsdauer: ent-
(Einzeldienst)
sprechend der zur Ablegung der Prüfung notwen-
digen Zeit, in der Regel 8 Tage bis 4 Wochen,
RdErl. d. RFuChdDtPol. im RMdI. v. 15. 1. 1943
Höchstdauer 3 Monate. Bei Festsetzung der Ur-
— 0-Kdo II P I (1 b) 54/41 II
laubsdauer ist eine angemessene Vorbereitungszeit
(1) Bei der gegenwärtigen Ersatzlage in der
zu berücksichtigen).
Schutzpol. und Gend. kann auf die Einstellung von
2. (1) Voraussetzung für die Beurlaubung ist
Militäranwärtern noch nicht verzichtet werden. Damit
die Vorlage einer Bescheinigung der- die erstrebte
solche Bewerber nach Entlassung aus dem Wehrdienst
Prüfung abnehmenden Behörde (z. B. obere Verwal-
auf Grund der RdErl. v. 26. 8., 1. 9. und 27.10. 1938
tungsbehörde, Handwerkskammer, Industrie- und
(MBliV. S. 1408a, 14761, 1790) weiterhin eingestellt
Handelskammer), aus der hervorgehen muß,
werden könzen, wird die durch RdErl. v. 19. 11. 1941
a) daß der betreffende Pol.-Reservist zur Ablegung
(MBliV. S. 2062) auf den 30. 11. 1942 festgesetzte
der Prüfung heransteht bzw. zugelassen ist und
Frist bis auf Widerruf verlängert.
es sich um die Ablegung der für die Berufs-
(2) Ich weise ferner auf die Fünfte VO. zur Er-
grundausbildung erforderlichen Prüfung handelt,
gänzung der Vorläufigen Durchf.-VO. zum PBG.
b) bis zu welchem Zeitpunkt die Ablegung der Prü-
v. 22. 5. 1941 (RGBl. 1 S. 290) hin, nach der zur Be-
fung möglich ist,
setzung freier Stellen bei der Schutzpol. des Reichs
e) ferner bei Handwerkern usw. die Dauer des Lehr-
und der Gemeinden sowie der Gend. auch Anwärter
des Reichsarbeitsdienstes (Reichsarbeitsdienstführer
gangs bei der Fachschule.
der unteren Laufbahn mit einer Arbeitsdienstzeit von
( Beurlaubungen, die - nach abgeschlossener
12 oder mehr Jahren, §§ 35 bis 41 des Reichsarbeits-
Grundausbildung in einem Beruf — lediglich eine
dienstversorgungsges. in der Fass. v. 29. 9. 1938,
Fortbildung oder Ablegung von Sonderprüfungen be-
RGBl. I S. 1253) einberufen werden können. Bei der
zwecken, sind nicht zulässig.
Einstellung sind in solchen Fällen die Bestimmungen
3. Über die Urlaubsanträge entscheiden die zu-
der im Abs. 1 angeführten RdErl. sinngemäß anzu-
ständigen Inspekteure (Befehlshaber) der Ordnungspol.,
wenden. Die Annahme zur Probedienstleistung erfolgt
denen die Anträge mit einer entsprechenden Stellung-
wie bei den Militäranwärtern für eine Hauptwachtm.-
nahme zuzuleiten sind.
Stelle der BesGr. A 8a. Während der Probedienst-
4. (1) Die Beurlaubung erfolgt unter Wegfall der
leistung erhalten die Anwärter des Reichsarbeits-
Gebührnisse. Die Pol.-Reservisten, die die Einsatz-
dienstes Anwärterbezüge nach der noch ergehenden
besoldung wählen, erhalten diese bis zum Ende des
VO. (§ 36 des Reichsarbeitsdienstversorgungsges.).
Monats, in dem der Urlaubsantritt erfolgt. Die übrigen
Abs. 4 des RdErl. v. 19. 11. 1941 (MBliV. S. 2062)
Pol.-Reservisten sind gegebenenfalls für die Reisetage
gilt entsprechend. Hinsichtlich der Anstellung auf
zum Ort der Berufsausbildung wie bei Urlaubsreisen
Lebenszeit wird auf Abs. 5 der. Vorläufigen Durchf.-
abzufinden.
VO. zu § 13 des PBG. in der Fass. v. 22. 5. 1941
(2) Freie Heilfürsorge wird für die Dauer des
(RGBI. I S. 290) hingewiesen.
Urlaubs nicht gewährt. Das Krankenversicherungs-
. An alle Pol.-Behörden (außer Sicherheitspol.).
verhältnis bleibt unberührt. Familienunterhalt steht
— MBlV. S. 88.
während des Urlaubs nicht zu.
(s) Während des Urlaubs haben die Pol.-Reser-
visten Zivilkleidung zu tragen.
() Der Anspruch auf die Gebührnisse — auch
Verpflegung. Bekleidung, Ausrüstung,
auf die Einsatzbesoldung - beginnt wieder mit dem
Unterkunit, Ausbildung
Tage, an dem die Rückreise zur Pol.-Dienststelle an-
getreten wird,
Beurlaubung von Pol.-Reservisten (einschl. der
() Die Kosten der Hin- und Rückreise hat der
Angehörigen der Luftschutzpol.) zur Ablegung
Pol.-Reservist zu tragen, wean sie ihm nicht als Reise-
von Prüfungen
beihilfe erstattet werden können oder die Fahrt nicht
RdErl. d. RFuChdDtPol. im RMdI. v. 12. 1. 1943
auf Wehrmachtfahrschein zulässig ist.
. (1) Alle Urlauber haben die Verpflichtung,
- O-Kdo II P Allg (3e) 1 Nr. 1/43
während ihres Urlaubs das ihnen gesteckte Ziel zu
1. Nachstehend aufgeführte Pol.-Reservisten, die
erreichen. Bei Rückkehr vom Urlaub ist der Dienst-
am 1. 12. 1942 mindestens 3 Jahre Dienst (Dienst-
stelle eine Bescheinigung über die Teilnahme an der
zeiten in der Wehrmacht, Pol.-Reserve und Luft-
Prüfung vorzulegen.
schutzpol. bzw. SHD. L. Ordnung seit 1. 9. 1939) ahoe.
(2) Im Falle der Ablegung der Prüfnno vor Ra.
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Wehrangelegenheiten. Kriegsschäden. Familienunterhalt
Heranziehung von hauptberuflich in der NSV.,
stelle der NSV., der DAF. oder der NSKOV. zu hören.
der DAF. und der NSKOV. beschäftigten Personen
Wird von dieser der Heranziehung widersprochen, ist
zum langfristigen Notdienst
im allgemeinen von der Notdienstverpflichtung abzu-
RdErl. d. RMdI. v. 12. 1. 1943 - I Ra 600S/43-268
sehen.
Im Einvernehmen mit der Partei-Kanzlei bestimme
An die Reichsstatthalter in den Reichsgauen (Landes-
ich folgendes:
regierungen), die Oberpräs., den Stadtpräs. der Reichs-
hauptstadt Berlin, die Reg.-Präs., die staatl. Pol.-Verwalter,
Vor der Heranziehung hauptberuflicher Kräfte der
die Oberbürgermeister, die Landräte.
NSV., der DAF. und der NSKOV. zu langfristigen
An die Partei-Kanzlei durch Abdruck.
Notdienstleistungen haben die heranziehenden Behörden
- MBliV. S. 89.
unbeschadet der in § 4 Abs. 1 der Notdienst-VO.1)
1) Vgl. RGBl. 1938 I S. 1441.
vorgesehenen Beteiligung des Arbeitsamts in jedem
Einzelfall die vorgesetzte oder aufsichtführende Dienst-
Berücksichtigun
des Protektorats
RdErl. d. R
— II b 5740
(1) Im Reich
Böhmen und M
Staatsangehöriger
Sozialversicherun
diese Rentner in
und im Sudeteng
inseres
RdErl
Hilfsbedürftigkeit und bei der
Ersatzansprüchen dieselben Beträ
lassen, die bei Renten der Reic
Ansatz bleiben, d. h. zur Zeit 6
der Rente des Versicherten, 5 R
und Witwerrente und 4 RM v
Im Protektorat Böhmen und M
sprechende Regelung für die öffe
deutschen Staatsangehörigen getr
An die Fürsorgeverbände undi
1) Vgl. RGBl. 1931 I S. 441 in d
Vgl. RGBl. 1924 I S. 100 in d
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Vorschriften der Dritten VO. über den vorläufigen
halten, wenn die zuständige Handwerkskammer das
Aufbau des deutschen Handwerks v. 18. 1. 1935 (RGBl. I
Zutreffen der Voraussetzungen nach Abs. 1 bestätigt.
S. 15) werden hierdurch nicht berührt.
An alle Pol.-Behörden, die Oberbürgermeister, die
(2) Die bei den in Abs. 1 genannten Hufbeschlag-
beamteten Tierärzte.
schmieden verbrachten Lehr- und Gesellenzeiten sind
Nachrichtlich an a) den Reichswirtschaftsminister,
bei der Zulassung zur Gesellenprüfung und bei der
b) den Reichsminister für Ernährung und Landw., c) den
Aufnahme in einen Hufbeschlaglehrgang nach den
Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
Bestimmungen der §§ 1 und 2 der Hufbeschlag-VO.
bildung, d) das Oberkommando des Heeres, e) den Reichs-
bis ein Jahr nach Kriegsende den bei geprüften Huf-
stand des deutschen Handwerks, f) den Reichsinnungs-
verband des Schmiedehandwerks durch Abdruck.
beschlagschmieden zurückgelegten Zeiten gleichzu-
-MBliV. S. 89.
Abschnitt 2
(Von nur einmaliger Bedeutung)
Angelegenheiten der Kommunalverbände
Vergnügungssteuer
Vergnügungssteuer; hier: Anerkennung der
otteriewesen
9 (RGBl. I S. 2042) und die Erste Durchf.-VO. v.
10. 1939 (RGBl. I S. 2108) eingegliederten Ost-
iete. Zur Ausspielung gelangen 3 Mill. Einzellose
je 0,50 RM oder 11/2 Milt. Doppellose zu je 1 RM
ielkapital 1,5 Mill. R.M). Die Vertriebszeit der
 läuft vom 1. 2. bis 29. 4. 1943., Die Ziehung
et am 30. 4. 1943 in Berlin statt.
An alle Pol.-Behörden. — Nachrichtlich an den
Itpräs. der Reichshauptstadt Berlin.
— MBHV. S. 91.
Polizeiverwaltung
Verpflegung. Bekleidung, Ausrüstung
öffentl.) gemeldeten Karabiner 98 k mit Zielfernrohren
Usterkuaft, Ausbildung
sind umgehend an die Pol.-Schule für Technik und
Verkehr (Zeugamt) in Berlin SW 29, Golßener Str.2,
Zielfernrohr-Karabiner
Bahnstation - Güterbahnhof Tempelhof - bahnlagernd
einzuliefern.
RdErl. d. RFSuChdDtPol. im RMdI. v. 11. 1. 1943
Zusatz für die Pol.-Schule für Technik und
-0-Kdo I WG (1) 304 Nr. 16 III/43
Verkehr: Der Eingang der Waffen ist mir bis zum 10. 2.
Die bei den staatlichen Pol.-Verwaltungen im Alt-
1943 zu melden.
reich noch vorhandenen und mir mit Erl. v. 23. 4.
1942 — O-Kdo I WG (1) 304 Nr. 16/42 (nicht ver-
An die staatl. Pol.-Behörden (außer Gend. und Sicher-
heitspol.).
- MBliV. S. 91.
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32. Offzier-Anwärterlehrgang
Auslieferung nicht zuließen. In der Zwischenzeit ist
RdErl. d. RF4uChdDtPol. im RMdI. v. 12. 1. 1943
eine gewisse Anzahl der im RdErl. v. 1. 8. 1941 (MBliV.
S. 1428i) aufgeführten Folgen der Einzelnummern ver-
— 0-Kdo I Ausb (1) 3a Nr. 32-4/43
griffen.
(1) Aus dienstlichen Gründen wird der 32. Offizier-
() Unter Berücksichtigung der vorliegenden
Anwärterlehrgang um 2 Monate verlängert.
Sehwierigkeiten und der Tatsache, daß es sich bei den
(2) Letzter Lehrgangstag: 6. 8. 1943.
zur Pol.-Reserve eingezogenen Männern in der Haupt-
(3) Der Erl. v. 16. 12. 1942 — O-Kdo I Ausb (1) 3a
sache um Angehörige älterer Jahrgänge handelt, die
Nr.32/42 (nicht veröffentl.) ist handschriftlich zu ändern.
bereits längere Zeit im Berufsleben gestanden haben
und mit ihrem Beruf verwachsen sind, wird der Bezug
An alle Pol.-Behörden.
- MBliV. S. 92a.
der „Soldatenbriefe zur Berufsförderung“ für die Ord-
nungspol. nicht für unbedingt erforderlich gehalten.
Ich habe daher meine Bestellung der „Soldatenbriefe
zur Berufsförderung", die auf Grund der Meldungen
zum RdErl. v. 1. 8. 1941 (MBliV. S. 1428i) erfolgte,
Soldatenbriefe zur Berufsförderung
zurückgenommen.
RdEr!. d. RF■ýuChdDtPol. im RMdI. v. 14. 1. 1943
() Anfragen über die Lieferung der „Soldaten-
0-Kdo I Ausb (4) 3 Nr. 11-14/42
briefe zur Berufsförderung" sind zukünftig nicht mehr
(1) Bei der Durchführung der Bestellung der
vorzulegen.
,Soldatenbriefe zur Berufsförderung“ haben
An die staatl. Pol.-Behörden (außer Sicherheitspol.),
sich Schwierigkeiten herausgestellt, die bis heute eine
die Pol.-Bataillone.
- MBHiV. S. 92a.
Nichtamtlicher Teil
Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt
Stuckart, Wilhelm, Dr., Staatssekr., und Die Harry
Im Abscbnitt V wurde ein neuer Unterabschnitt „Be-
v. Kosen-v. Hioewel, ÖRR., beide im RMdI. Verwal-
wertungsmethodik" eingefügt. Das Buch wird auch weiter-
tungsrecht. 7., teilw. umgearb. Aufl. 1943. Verlag
hin allen Benutzern ein wertvoller Helfer sein.
W. Kohlhammer, Abt. Schaeffer, Leipzig. 124 S. 86.
Kart. 2,60 R.M. (Neugestaltung von Recht und Wirt-
schaft, Heft 141.)
Baumbach, Adolf, Dr., Senatspräs. beim Kammergericht a.D.
Die Reichskostengesetze. Gerichtskostengesetz, Arbeits-
Von den von Oberlandesgerichtsrat a. D. Schaeffer
gerichts- und Erbhofkostenrecht, Kostenordnung, Ge-
herausgegebenen Büchern der „Neugestaltung von Recht
Bührenordnungen für Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher,
und Wirtschaft" liegt nunmehr das Verwaltungsrecht in
Zeugen und Sachverständige, Durchführungsverord-
siebenter, teilweise umgearbeiteter Auflage wieder vor.
nungen, Justizverwaltungskosten, Beitreibung. Mit Ge-
An dem bewährten einprägsamen Aufbau hat sich nichts
bührentabellen. 9., erw. u. durchges. Aufl. Verlag C. H.
geändert. Ausgehend von den allgemeinen Grundbegriffen
Beck, München u. Berlin. XVI, 717 S. Taschenformat.
wird dem Leser in klarer und übersichtlicher Weise der
Dünndruckpapier. Halblw. 9,50 R.M. (Becksche Kurz-
Aufbau der gesamten Verwaltung vermittelt. Besondere
kommentare, Bd. 2.)
Abschnitte sind den brennenden Gegenwartsfragen wie
der Vereinfachung der Verwaltung und der Kriegsbe-
Der bewährte Kurzkommentar ist für die Neuauflage
hördenorganisation gewidmet. Für jeden, der sich als
wesentlich bereichert. So sind fast sämtliche vom Reichs-
Lernender mit den Fragen des Verwaltungsrechts befaßt,
justizminister erlassenen Durchführungsverordnungen zu den
bildet das auf den Stand von Ende 1942 fortgeführte Heft
Kostengesetzen sowie die Justizverwaltungskostenordnung
ein wertvolles Hilfsmittel. Aber auch der Mann der Praxis
neu aufgenommen worden. Im übrigen sind alle seit der
wird gern nach ihm greifen, wenn er sich kurz über den
letzten Auflage ergangenen neuen Restimmungen, namentlich
Aufbau der Verwaltung oder einzelne besondere Fragen,
die durch die 3. Vereinfachungs-Verordnung veranlaßten ein-
wie z. B. die Verwaltungsgerichtsbarkeit u. a. m., unter-
schneidenden Änderungen im Kostenrecht, eingearbeitet
richten will.
worden. Damit ist das sorgfältig durchgearbeitete Werk
auf den heutigen Stand gebracht.
Prauser, Reinhold, Baumstr. u. Bauinsp. Die Grundstücks-
schätzung. Systematische Darstellung, Erläuterung aller
Veröffentlichungen aus dem Gebie
Wertbegriffe, Schätzungsgutachten und Bewertungs-
heitsdienstes. Schriftenreihe aus
methoden, Gesetzesbestimmungen, Preisbildung und Preis-
Abt. Volksgesundheit des RMdL. I
überwachung bei Grundstücken nach Erlaß der Preis-
1942. Verlag Richard Schoetz,
stopverordnung v. 26. 11. 1986. 5., erw. Aufl. 1942.
H.7: 3 RM.
Carl Heymanns Verlag, Berlin. 159 S. 8°. Geh. 4,60 R..
Bd. LVI, H. 6: Die Geschiel
Das im MBliV. 1942 S. 156e besprochene Buch ist
Kreise Memel und das Leprah
bereits in b. Auflage erschienen. Die Einteilung des Werkes
MedR. Dr. Kurt Schneider, Amtsa
ist unverändert geblieben. Der im Abschnitt I enthaltene
Bd. LVI, H. 7: Bericht über
Überblick über die für den Grundstücksschätzer in Betracht
Instituts für Infektionskran
kommenden gesetzlichen Bestimmungen und der Ab-
Koch" für die Zeit vom I. 4.
schnitt VI „Preisbildung und Preisüberwachung bei Grund-
von Vizepräs. Prof. Dr. E. Gildeme
stücken“ sind auf den neuesten Stand gebracht worden.
Dir. d. Inst. - Boricht über



92cMBliV. 1943 Nr. 392dPreuß. Landesanstalt für Wasser-, Boden- und | der Werbung. - H. 12: Sahm: Die Lage der WerbungLufthygiene für die Zeit vom 1. 4. 1939 bis 31. 8.in Schweden. Jörß: Die Werbung in Norwegen unter1941 von Vizepräs. Prof. Dr. med. Friedrich Konrich,Kriegseinfluß. Eisele: Die Werbung in Frankreich.Geschäftsführ. Dir. d. Anst.Biegel: Das „Neuwort“ in der Werbung. - Betrach-tungen. Amtlicher Teil. Entscheidungen. Schrifttum zuReichsverwaltungsblatt. Hrsg. von A. Mirow, OVGR.Italiens Wirtschaftswerbung. Buchbesprechungen.a. D. in Berlin, Dr. H.-H. Lammers, Reichsmin. u. Chefder Reichskanzlei, H. Pfundtner, Leitender Staatssekr.im RMdl., Dr. O. Koellreutter, o. ö. Prof. an der Univ.Das Recht des Kraftfahrers. Unabhängige MonatsschriftMünchen, Dr. F. A. Medicus, Min.-Dirig. im RMdI.für alle Fragen des Kraftfahrzeugrechts, mit der Beilage:Erscheint vierzehntägl. als Doppel-Nr. Berlin, Carl Hey-Die Kraftfahrzeug-Versicherung. Hrsg. von Dr.manns Verlag. Vierteljährl. 7,50 RM, Einzelheft 0,75 R.M.Dietrich Arndt, Rechtsanw. am OLG. Düsseldorf. Er-H. 1/2: OGenArbeitsf. Dr. Decker: Der Kriegseinsatzscheint am 15. j. M. Werner Menzel Verlag, Berlindes Reichsarbeitsdienstes. Prof. Koellreutter: Die poli-W 35, Potsdamer Str. 64. Jährl. 20 R.M, Einzelhefttische Gestaltung der ostasiatischen „Wohlstandssphäre“.2 RM.MagDir. Dr. Fritzer: Die „Beihilfengrundsätze. StadtR.H. 10: Fischer: Amtshaftungsgrundsätze bei Wehr-Dr. Lehmann: Behördliche Lenkung in der Wohnungs-macht-Verkehrsunfällen. Müllereisert: Welchen Einflußwirtschaft. — Rechtsprechung. Neues Recht in der Ver-hat die Lösung der Fahrkarte auf das Zustandekommenwaltung und Wirtschaft. Bücherbesprechüngen.eines Beförderungsvertrages, insbesondere im öffentlichenKraftwagenverkehr? -° H. 11: Schmidt-Tüngler:Deutsche Verwaltung. Organ d. Verw.-Rechtswahrer d.Die Rechtswahrerarbeit in der Versicherungswirtschaft.NS.-Rechtswahrerbundes. Hrsg. v. Reichsgruppen-Loppuch: Der Hejlungskostenanspruch des Haftpflicht-walter Staatssekr. Dr. Stuckart, Staatssekr. Dr.-Ing.geschädigten. Werneburg: Zur Bestimmung des § 17Ganzenmüller, Min.-Dir. Präs. Dr. Heintze,StVO. über Grundstücks-Ein- und Ausfahren. - H. 12:4-Gruppenf. Staatssekr. Dr. Kaltenbrunner, Staats-Fischer: Die Vertretung der deutschen Wehrmacht imsekr. Kleinmann, Staatssekr. Koenigs, Staatssekr.Rechtsstreit. Werneburg: Zum Beweis des ersten An-Körner, Präs. Dr. Kollmann, Staatssekr. Dr. Krohn,scheins im Kraftverkehrsrecht. Schweighäuser: DieStaatssekr. Dr. Landfried, StM. a. D. Präs. Dr.Veräußerung der versicherten Sache. - Neue Gesetze,Müller, Staatssekr. Nagel, Generalstabsintend. GRR.Verordnungen und Erlasse. Neue Entscheidungen. NeuePieszczek, Staatssekr. Dr. Posse, Präs. d. RVG.Bücher.Sommer, Staatssekr. Dr. Syrup, Staatssekr.Zschintzsch. Erscheint halbmonatl. Dt. Rechts-VerlagGmbH. u. Verlag C. H. Beck, Berlin W 35. Jährl. 12 R.MVerkehrstechnik. Zentralblatt für den gesamten Land-zuzügl. Postgebühr.verkehr und Straßenbau. Deutscher Verlag, Berlin SW 68.H. 23. MinDir. #-Gruppenf. Bracht: Aufgaben derErscheint zweimal im Monat. Bezugspreis 2,25 R.Mstaatlichen Verwaltungspolizei im Kriege. LGDir. Dr.monati. Einzelheft 1,30 R.M und Postgebühr.Mittelbach: Die Vereinfachung der Strafrechtspflege imKriege. RegAsses. Dr. Korte: Führererlaß und Führer-H. 23: Roeder: Leistungssteigerung und Tarifgestal-verordnung als Mittel der Führergewalt. Rechtsanw. Dr.tung be den Eisenbahnen. Lehner: Straßenbahn undWerneburg: Rechtsverhältnisse und Vertragsarten beiOmnibus im Stadtinnern. Stavenow: 25 Jahre Lehr-Herstellung von Unternehmer-Straßen gemäß § 15 PrFILG.werkstatt bei der Nürnberg-Fürther Eisenbahn. Sattel-(mit neuester Rechtsprechung). OBürgerm. Kießling:schlepp-Omnibus in Dresden. - H.24: Lademann: Tarif,Einbehaltene Bezüge eines Beamten im Dienststrafver-Schaffner und Fahrgast. Schneider: Tarifgestaltung undfahren. — H. 24: MinDir. in RMdI. Ehrensberger: DieFahrgastabfertigung. (Kriegsmaßnahmen der BerlinerVerordnung über die Reichsverteidigungskommissare undVerkehrsbetriebe). Ferg: Vereinfachter Straßenbahnfahr-die Vereinheitlichung der Wirtschaftsverwaltung v. 16. 11.Hfernungsanzeigers1942. o. Prof. Dr. Maunz: Der Raum als Gestalter der3, H. 1: Jansen:Wissenschait. ORR. Dr. Ehrenforth: Der Reichswoh-ydraulische Kraft-nungskommissar. RegAsses. Dr. Slapnitschka: Derrzeug. Generatór-Kampf gegen die Papierflut. - Rechtsetzung und Ver-ien.waltung. Aus den deutschen Ländern. GrundsätzlicheEntscheidungen höchster Gerichte. Mitteilungen des Prä-sidenten des Reichsverwaltungsgerichts in Kriegsschäden-Vder Akademie fürsachen. Schrifttum.jur. h. c. HeinrichVerlag, Berlin u.Finanzwirtschaftliche Mitteilungen. Hrsg. v. d. Leiterazelheft 1,60 R.M.d. Finanzausgleichsamts beim RMdI. Erscheint monatl.Verlag d. Preuß. Verlags- u. Druckerei GmbG., Berlinteuen italienischenFHASW 48. Jährl. 4 R.M, Einzelnummer 0,50 R.M.ieg. Schreiber:dem Gebiete derNr. 1/2: Die Kreisumlage 1938 bis 1940. Die Jagd-sbarkeit. Dost:steuer in Preußen. — Nr. 3/4: Das Berufsschulwesen inprechsaal. Frage-Preußen. Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Ge-meindeverbände für das Rechnungsjahr 1942. - Nr. 5:Die Schlüsselzuweisungen der Landkreise nach altem undneuem Recht.Preuß. Gesetzsammlung. Einzeln zu beziehen vonR. v. Decker's Verlag, Berlin W 15, LietzenburgerWirtschaftswerbung. Zeitschrift für Werbung und Wett-Str. 31, und durch den Buchhandel. Preis für den acht-bewerb. Amtl. Organ des Werberates der deutschenseitigen Bogen 20 ; bei größeren Bestellungen 10Wirtschaft. Monatl. 1 Heft. Carl Heymanns Verlag,bis 40 v. H. Preisermäßigung. Laufender Bezug nurBerlin W 8. Vierteljährl. 2,25 RM.durch die Postanstalten, vierteljährl. 1,10 RM.H. 11: v. Braunmühl: Die Anpassungsbestimmung.Nr. 1: Gesetz zur Überführung der privaten Berg-Maecker: Zur Methodik des psychologischen Denkens inregale und Regalitätsrechte an den Staat v. 29. 12. 1942.06465Geschäftsstelle im Reichsministerium des Innern, Berlin NW 7, Unter den Linden 72Verlag: Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, Mauerstr. 44.Druck: Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Buchdruckerei, Berlin SW 68.[52



Der Reichsprotektor in

Prag, den 30. Nevember 1942

Böhmen und Mähren

- I 1.d - 6170

An

8

die Abteilungen I - IV

Q

die Zentralverwaltung

c

die Gruppen

d

den Befehlshaber der Ordnungspolizei

e

den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

f) die Oberlandräte - Inspekteure des Reichsprotektors

:nachrichtlich;

60S

die Adjutantur des stellv. Reichspr  sektors

das Büro des Staatssekretërs

i)

den Generalinspekteur der Verwaltung

k)

den Wehrmachtbevollmächtigten

1)

den Vertreter. des Auswärtigen Amts

m)

Arheitsgaufiihrers

n) die Lai

Betrifft:

S

A

N

Kenntnisnah

entsprechen

T.

acht wird.



3) Der Schrißtverkehr der Gemeiiden mit den Dienststellen des übrj-

gen Reichsgebiets ist über den örtlich zuständigen Bezirkshaupt-

mann - Reichsauftregsverwaltung zu leiten, Ein unmittelbarer

Schriftverkehr 'wird jedoch zugelassen für das polizeiliche Mel-

dewesen und die gegenseitige Unterrichtung der Kartenausgabc-

stellen (Wirtschaftsämter) über die im Einzelfalle erteilten Be--

rechtigungen zum Bezuge von Lebensmitteln und Erzeugnissen der

gewerblichen Wirtschaft,

In Angelegenheiten der Kriminalpolizei ist der Sch

06464

mit den Dienststellen des übrigen Reichsgebiets vo

stellen der Protektoratsverwaltung in Böhmen über

Kriminalpolizei -Kriminalpolizeileitstelle- in Pra,

über die Deutsche Kriminalpolizei -Kriminalpolizesi.

Brünn zu leiten

5) Soweit auf einzelnen Fachgebicten (Justiz, Sozialv

Steuerwesen) für Rechts- und Am+-hsjfeozcuchen Son

bestehen, bleiben diese vnbcrülrt.

Zur Vermeidung von Zweifeln veise ich darauf hin, daß

mein Schreiben an den damaligen Ministerpräsidenten in Prag vom

8,Mai 1941 - I 1 d 6170 - betr, Schriftverkehr der Ministerien mit

ausländischen Vertretungen weiterhin gilt,

Ich bitte, das Erforderliche zu veranlassen und mich von

den getroffenen Maßnahmen zu unterrichten,

Durch diese Regelung betrachte ich Ihr Schreiben vom 12.

August 1942 - Z.B. 1084 … 20/7 - 42 TT-2  als erledigt.

In Vertretung:

gez.K.H.Frank



Gruppe Justiz

I/9 a1 1100

Prag, den 3. November

Urschriftlich

mit sämtlichen Anlagen

Herrn Ministerialrat Dr. Gies


